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§ 138 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Die Versicherung eines Schiffes beginnt, wenn sie für eine Reise genommen ist, mit dem Zeitpunkt, in welchem

mit der Einnahme der Ladung begonnen wird, oder, wenn keine Ladung einzunehmen ist, mit der Abfahrt. Sie

endet mit dem Zeitpunkt, in welchem die Löschung der Ladung am Bestimmungsort beendet ist, oder, wenn

keine Ladung zu löschen ist, mit der Ankunft am Bestimmungsort. Wird die Löschung vom Versicherungsnehmer

ungebührlich verzögert, so endet die Versicherung mit dem Zeitpunkt, in welchem ohne diese Verzögerung die

Löschung beendet wäre.

2. (2)Wird vor Beendigung der Löschung für eine neue Reise Ladung eingenommen, so endet die Versicherung mit

dem Zeitpunkt, in welchem mit der Einnahme begonnen wird.

3. (3)Wird nach dem Beginn der Versicherung die versicherte Reise aufgegeben, so tritt für die Beendigung der

Versicherung der Ort, wo die Reise aufhört, an die Stelle des Bestimmungsortes.
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